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1. Vorwort des Trägers  

Liebe Eltern und Leser, 

 

als Bürgermeister der Marktgemeinde Pyrbaum freue 
ich mich darüber, dass Sie durch das Lesen dieser 
Konzeption Interesse an der Arbeit unserer 
Kindertagesstätte Kunterbunt zeigen. 

 

Kindertageseinrichtungen sind nach wie vor eine 
bedeutsame Station auf dem Weg des 
Heranwachsens und bilden eine gute Ergänzung zum 
Elternhaus. Schließlich haben doch beide ein und 

dasselbe Ziel Ȥ den Kindern eine unbeschwerte und 
anregende Kindheit zu gewähren.  

Bereits Johann Wolfgang von Goethe wusste:  
ĂZwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel." 

Wurzeln entstehen durch das Aufgehobensein in der familiären Geborgenheit, Flügel 
verlangen Loslassen, d. h. ein Anerkennen, dass schon Kinder ihre ersten eigenen 
Schritte tun.  

So ein erster Schritt in die Selbständigkeit ist der Gang in die Kita, der ebenfalls 
Geborgenheit vermittelt, aber auch weiter beflügelt. Sicherlich sind die Aufgaben der 
Kindertageseinrichtungen nicht ganz einfach. Geht es doch darum, Kinder einerseits 
Kinder sein zulassen, andererseits damit anzufangen, sie auf das Leben vorzubereiten. 
Und dass dieser Spagat unserem engagierten Kitapersonal hervorragend gelingt, 
beweisen tagtäglich unsere Kinder, die sich hier ausgesprochen wohl fühlen, gerne 
herkommen und gut aufgehoben sind. Durch optimal geschaffene Bedingungen, den 
anheimelnden Räumen mit ausgesuchtem Spielzeug sowie einem tollen Spielplatz im 
Freien sind allerbeste Voraussetzungen für eine vorbildliche Betreuung gegeben. 

Im Rahmen der Ihnen vorliegenden Konzeption nach dem Bayrischen Kinderbildungs- 
und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) haben die engagierten pädagogischen 
Mitarbeiterinnen für ihre Kindertagesstätte Kunterbunt ein Profil erarbeitet, das wichtige 
Einblicke in das Erziehungs- und Bildungsangebot bietet. Nehmen Sie sich einen Moment 
Zeit und lernen Sie unsere Einrichtung kennen. Für Fragen zur Konzeption steht Ihnen 
unser Kitapersonal gerne zur Verfügung.  

Für die kommende Zeit freue ich mich auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit unserem bewährten Kindertagesstätten Team sowie den Eltern mit 
dem Elternbeirat. Gleichzeitig danke ich Ihnen allen sehr herzlich für Ihren ständigen 
Einsatz und sichere gerne auch künftig die Unterstützung der Gemeinde als Träger der 
Einrichtung zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Langner 

Erster Bürgermeister 
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II Organisatorische Konzeption 

 

1. Unser Profil 

1.1 Dienstleistungsprofil 

o Ganztagsbetreuung 

o Familienunterstützende Öffnungs- und Betreuungszeiten 

o Warmes Mittagessen von Partyservice Schöll 

o Englischunterricht nach Helen Doron 

o Musikalische Früherziehung von Element Musik aus Postbauer-Heng 

o Mehrmals jährlich Bücherausstellungen 

o Einmal jährlich Besuch eines Fotografen 

 

1.2 Pädagogisches Profil 

o Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BEP) 

o Geschlossene Gruppenarbeit 

o Gemeinsame Essenssituationen 

o Gruppenübergreifendes Arbeiten z.B. bei Festen und Feiern 

o Vorschulerziehung 

o Bambinischule  

o Patenschaften 

 

1.3 Zielgruppenprofil 

o Kinder im Kindergarten im Alter von 2,6 bis zur Einschulung  

o Kinder in der Kinderkrippe im Alter von 1 bis zum Übertritt in den 
Kindergarten 

o Kinder aller Nationalitäten 

o Kinder mit leichten Beeinträchtigungen (je nach Kapazität) 
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1.4 Gruppenzusammensetzung 

Die Kita Kunterbunt besteht insgesamt aus fünf Gruppen.  
Drei Kindergarten-Regelgruppen und zwei Krippen-Regelgruppen. Alle Gruppen sind 
heterogen und altersgemischt. Jede Kindergartengruppe hat 25 Plätze für Kinder von 2,6 
bis zur Einschulung zur Verfügung. 
Die Krippengruppen bieten jeweils Platz für 12 Kinder ab einem Jahr. 
Auch Kinder mit leichten geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen können bei uns 
einen Kita-Platz erhalten (je nach Kapazität). Alle Gruppen setzen die geschlossene 
Gruppenarbeit um. 

 
 

2. Unsere pädagogische Arbeit 

2.1 Unser Tagesablauf im Kindergarten 

Der Tagesablauf der Kindergartengruppen gestaltet sich ähnlich, aber nicht gleich. 

Anhand eines Beispiels ist hier der Tagesablauf der Füchsegruppe kurz beschrieben. 

7.00 Uhr ï 8.30 Uhr  Bringzeit 

8.30 Uhr ï 8.45 Uhr  Morgenkreis 

8.45 Uhr ï 9.30 Uhr  gemeinsames Frühstück   

9.30 Uhr ï 10.45 Uhr Freispiel und ggf. verschiedene gezielte Handlungseinheiten 

(z.B. kreatives Tun, Kleingruppenarbeit, Spaziergänge) 

10.45 Uhr ï 11.30 Uhr ggf. Stuhlkreis 

11.30 Uhr ï 12.15 Uhr Mittagessen 

Um 12.30 Uhr   erste Abholzeit (wenn gewünscht ï siehe pädagogische Kernzeit S. 29) 

12.15 Uhr ï 13 Uhr  Mittagskreis/Gartenzeit bzw. Ausruhzeit für unter 3-Jährige 

13.00 Uhr ï 15.00 Uhr gleitende Abholzeit 

 

2.2 Unser Tagesablauf in der Krippe 

7.00 Uhr ï 8.30 Uhr  Bringzeit 
 

7.00 Uhr ï 8.00 Uhr   Frühdienst in der Fröschegruppe 
 

ab ca. 8.00 Uhr            es sind alle Kinder in ihrer Gruppe 
 

7.00 Uhr ï 8.30 Uhr  Freispiel und ankommen der Kinder 
 

8.30 Uhr    gemeinsames Aufräumen und anschließend   
     Morgenkreis 
 

ca. 8.45 Uhr   gemeinsame Brotzeit 
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ab ca. 9.30 Uhr   Freispielzeit und/oder verschiedene gezielte   
     Handlungseinheiten 
     (z.B. Fingerspiele, Bilderbücher, Lieder,  
     Gespräche, Bewegungs- und Bastelangebote, Gartenzeit,  

Spaziergªnge,é) 
 

ab ca. 10.30 Uhr   wickeln / Toilettengang 
(oder bei Bedarf auch früher) 

 

11.00 Uhr    gemeinsames Aufräumen und Mittagskreis (zu aktuellen  
    Themen, Jahreszeiten, Kreis- und Singspiele,é)  
 

11.30 Uhr   gemeinsames Mittagessen 
 

um 12 Uhr   erste Abholzeit 
 

12.00 Uhr ï 14.30 Uhr schlafen & ausruhen; leise Beschäftigung für Nichtschläfer 
 

ab 15.00 Uhr   alle Frösche- und Schmetterlingskinder treffen sich   
    zusammen in einer Gruppe 
 

15.00 Uhr   Brotzeit 
 

14.00 Uhr ï 16.30 Uhr  Freispielzeit / Garten 
 

14.00 Uhr ï 16.30 Uhr  gleitende Abholzeit 
 
 

2.3 Gesellschaftlicher Rahmen 

In den letzten 50 Jahren hat sich die Gesellschaft in Deutschland sehr gewandelt. Zum 

einen stehen immer weniger Kinder immer mehr alten Menschen gegenüber. Und zum 

anderen wachsen viele Kinder ohne Geschwister auf. 

Daraus ergibt sich für die Kleinfamilie kein großes familiäres Umfeld. Tanten und Onkel 

sind rar, die Großeltern stehen größtenteils auch noch fest im Berufsleben. So können in 

der Familie kaum noch Ăsoziales Verhaltenñ und solidarische Zusammengehºrigkeit er- 

und gelebt werden. 

 

3. Rahmenbedingungen 

3.1 Geschichtlicher Hintergrund 

Gebaut wurde unsere Einrichtung nach einem Ausschreibungswettbewerb von Firma 

Regnauer aus Übersee (Chiemsee). Die Ausschreibung hieß: 4-gruppiger Kindergarten, 

der auf zwei Abschnitte gebaut werden kann. 

Die Tageseinrichtung ist in einer Fertigbauweise von Januar 1995 bis Ende August 1995 

gebaut worden. Er ist schlüsselfertig an die Gemeinde übergeben worden. 
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Dieser Bautätigkeit ging voraus, dass der evangelische Kindergarten bereits eine 

Langzeitgruppe ins evangelische Gemeindehaus auslagern musste und damit alle 

Kapazitäten für Pyrbaum ausgereizt waren. Die ausgelagerte Gruppe war vom 

Landratsamt Neumarkt  bis 1995 zeitlich begrenzt. Auch durch neue Baugebiete, die in 

und um Pyrbaum ausgewiesen wurden, war der Bedarf für eine weitere Gruppe gegeben. 

So erklärte sich die Marktgemeinde bereit einen Kindergarten ins Neubaugebiet 

Beerenschlag mit einzuplanen.  

Am 1. September 1995 öffnete sich unsere Kindergartentür zum ersten Mal und 48 

Jungen und Mädchen stürmten mit ihren Eltern in unser Haus.  

Wir arbeiteten zu anfangs mit zwei Langzeitgruppen (Löwen- und Mäusegruppe) und 

einem Team von vier Kolleginnen im Kindergarten Kunterbunt. 2002 ist unser 

Kindergarten zu klein und zu eng geworden. So baute der Träger eine Gruppe an. Im 

Februar 2003 konnte dann, nach einer kurzen Bauzeit von 5 Monaten, unsere neue 

Ganztagsgruppe (Affenbande) einziehen.  

Im September 2008 wurde dieser Anbau zu einer Kinderkrippe (Winnie-Pooh-Gruppe, 

jetzige Schmetterlingsgruppe) umfunktioniert. Seit diesem Zeitpunkt sind wir die 

Kindertagesstätte Kunterbunt.  

Da die Nachfrage an Krippenplätzen stetig wuchs, wurde eine weitere Krippengruppe 

(Fröschegruppe) angebaut, die im April 2012 eröffnet werden konnte. Die 

Kindertagesstätte Kunterbunt besaß zu diesem Zeitpunkt zwei Kindergartengruppen und 

zwei Krippengruppen.  

Im September 2013 entschieden wir uns dann nochmals anzubauen, da nun auch die 

Kindergartenplätze zu wenig wurden. 

Seit Mai 2014 besteht unsere Kindertagesstätte Kunterbunt aus drei Kindergartengruppen 

(Bären-, Bienchen- und Füchsegruppe), die jeweils 25 Kindern im Alter ab 2,6 Jahre Platz 

bieten und zwei Krippengruppen (Schmetterling- und Fröschegruppe), die jeweils 12 

Kindern ab 1 Jahr Platz bieten. 

Im September 2019 wurde unser letzter Anbau in Angriff genommen. Hier entstanden 

neue Personal- und Funktionsräume, die für Entwicklungs- und Beratungsgespräche, 

Englisch- und Musikunterricht, Teamsitzungen und als Abstellräume genutzt werden.  

 

    

 

 

3.2 Lage und Standort 

Pyrbaum liegt im Landkreis Neumarkt in der südlichen Oberpfalz zwischen Neumarkt und 

Nürnberg. Die Marktgemeinde Pyrbaum besteht aus den Ortsteilen Pyrbaum, 

Seligenporten, Rengersricht, Schwarzach, Oberhembach, Pruppach, Dennenlohe, 
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Dürnhof und Neuhof und hat ca. 5600 Einwohner. Das Einzugsgebiet unserer 

Kindertagesstätte umfasst Pruppach, Dennenlohe, Oberhembach und den gesamten 

Ortsteil Pyrbaum. 

Es gibt eine Anbindung an die Deutsche Bahn, die mittels Buslinie nach Postbauer-Heng 

oder Allersberg zu erreichen ist. Die Einkaufsmöglichkeiten haben sich in den letzten 

Jahren verbessert. Neben einem Lebensmittelladen bietet Pyrbaum einen Nahkauf-Markt, 

einen Bäcker, eine Apotheke, zwei Allgemeinärzte, drei Zahnärzte, einen 

Zeitschriftenladen, eine Sparkasse, eine Raiffeisenbank, eine Grundschule und 

verschiedene Spielplätze. 

Die Kindertagesstätte Kunterbunt liegt am Ortsrand inmitten eines Neubaugebietes.  

Sie wurde nahe am Waldrand erbaut und die Gruppen können diesen somit leicht 

erreichen. Unmittelbar an die Einrichtung grenzt ein Spielplatz mit Schlittenberg. 

 

4. Gesetzliche Grundlagen 

4.1 Bayerisches Bildungs- und Betreuungsgesetz  

Die gesetzlichen Regelungen für Erziehung, Bildung und Betreuung regelt das Bayerische 

Bildungs- und Betreuungsgesetz (Bay.KiBiG) und dessen ausgewiesene 

Ausführungsverordnungen (AV.Bay.KiBiG). 

Im 1. Teil werden Allgemeine Bestimmungen geregelt. Begriffsbestimmungen, 

Trägerschaften und allgemeine Grundsätze. Laut BayKiBiG fällt unsere Einrichtung unter 

den Teil 1, Art. 3, Satz 2, Kommunale Träger. Im 2. Teil wird die Sicherstellung und 

Planung der Betreuungsplätze festgelegt. Die Sicherung des Kindeswohls wird im 3. Teil 

beschrieben. Der 4. Teil beinhaltet hauptsächlich unsere Rahmen-bedingungen, welche 

sich auf unsere Arbeit auswirken. In unserer Konzeption wird hierauf großen Bezug 

genommen und diese Richtlinien sind in unserer täglichen Arbeit zu finden. Die 

Verantwortung über Bildung, Erziehung und Betreuung liegt im Sinn des Gesetzes bei 

den Personensorgeberechtigten. Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstützen. 

Zudem soll eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Jugendhilfe stattfinden. Unser 

Auftrag zur Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder ist es, jedem Kind Bildungs- und 

Entwicklungschancen zu bieten. Zudem soll das Kind ein soziales Miteinander erlernen, 

dafür ist qualifiziertes Personal notwendig. Auch die Erziehungspartnerschaft ist hier 

festgehalten. Das pädagogische Personal informiert die Eltern regelmäßig über den 

Entwicklungsstand und Bildungsprozesse des Kindes. Es soll zudem die Integration von 

Kindern mit Behinderung, sowie von Kindern mit Migrationshintergrund gefördert werden. 

Bildungs- und Erziehungsziele sind in der Ausführungsverordnung festgelegt. Die 

Einrichtung eines Elternbeirates ist ebenso verankert. Dieser dient zur Zusammenarbeit 

mit Träger und pädagogischem Personal. Auch die Zusammenarbeit mit der Grundschule 

ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Das BayKiBiG regelt diese Zusammenarbeit 

und schreibt einen regelmäßigen Informationsaustausch der pädagogischen Konzepte 

vor. Eine Sicherstellung an Fortbildungsmaßnahmen des pädagogischen Personals zur 
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Qualifizierung ist zu gewährleisten. In Teil 5 und 6 werden Förderung und 

Schlussbestimmungen festgehalten.  

Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und  
-betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) 

Diese Verordnung regelt unsere pädagogische Arbeit im Detail. Es sind die Bildungs- und 

Erziehungsziele, personelle Mindestanforderungen und die kinderbezogene Förderung 

festgelegt. Die Bildungs- und Erziehungsziele werden in einem gesonderten Abschnitt 

aufgegliedert und erklärt.  

 

4.2 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 8) 

Im dritten Abschnitt der Kinder- und Jugendhilfe wird die Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege geregelt.  

Im § 22 werden die Grundsätze der Förderung von Kindern geregelt, sowie in § 22a die 

Förderung in Tageseinrichtungen.  

Im § 8a ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung aufgeführt. Im Falle einer 

Kindeswohlgefährdung sind wir als Kindertageseinrichtung verpflichtet in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, dem Träger der Einrichtung und den 

Sorgeberechtigten notwenige Maßnahmen zu ergreifen. 2 

 

4.3 SGB 7 Gesetzliche Unfallversicherung 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (kurz: ĂSGB VIIñ) 

regelt in zehn Kapiteln und mehr als 200 Paragraphen die gesetzliche Unfallversicherung. 

Träger der Unfallversicherung sind die Berufsgenossenschaften, die nach Wirtschafts-

zweigen bzw. Branchen organisiert sind. Sie erbringen ihre Leistungen vor allem bei Ar-

beitsunfällen und bei Berufskrankheiten. 

Die Kinder und Beschäftigten sind über die Gemeinde Unfallversicherung durch den Markt 

Pyrbaum versichert. Der Weg zur Kita und zurück und während ihrer Buchungszeit in der 

Einrichtung sind alle Kinder in dem Schutz durch die Unfallversicherung abgesichert. Für 

Beschäftigte gilt dies ebenso. Im Falle eines Unfalls werden von den Kitamitarbeitern 

Unfallbögen ausgefüllt und an die Gemeinde Unfallversicherung weiter gegeben, die die 

Übernahme der Kosten regelt. 

 

4.4 Datenschutzregelungen 

Durch die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entstehen auch 

datenschutzrechtliche Bestimmungen. Jedes Kind hat Persönlichkeitsrechte, welche von 

den Erziehungsberechtigten übernommen werden. Das bedeutet, dass wir für die 

Verwendung von Video- und Bildaufnahmen eine Einwilligungserklärung der 

erziehungsberechtigten Personen benötigen. Die Entwicklungsdokumentation, welche 
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vom pädagogischen Personal erfasst wird darf ohne eine Einwilligung der Eltern nicht an 

Dritte weitergegeben werden. Das Personal verpflichtet sich beim Diensteintritt zu einer 

Schweigepflicht und diese Verpflichtung besteht auch über das Dienstende hinaus. Für 

Krippeneltern, die in unserer Einrichtung die Eingewöhnung ihres Kindes begleiten, gilt 

diese Regelung ebenfalls und wird durch eine unterschriebene Schweigepflichterklärung 

dokumentiert.3 

 

4.5 Infektionsschutzgesetz 

Jede Kita in Deutschland muss sich an die geltenden Regeln des 

Infektionsschutzgesetzes halten. 

1. Allgemeine Vorschriften                

§ 1 Zweck des Gesetztes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen 

vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 

verhindern           

2. Meldepflichtige Krankheiten             

Im Infektionsschutzgesetz werden verschiedene meldepflichtige Krankheiten 

aufgelistet, die die Einrichtungen an das Gesundheitsamt melden müssen und 

deren Verlauf unter Beobachtung stehen. Nach der Meldung besteht für einige 

Krankheiten die Regelung in der Kita zu reinigen und zu desinfizieren. Ein Liste 

über die meldepflichtigen Krankheiten steht aufgelistet im Gesetz und ein Auszug 

in unseren Krankheitsregeln  
 

3. Verhütung übertragbarer Krankheiten            

Die Aufgabe der Einrichtungen ist es durch Vorsichtsmaßnahmen, Hygieneplänen 

und Prophylaxe zur Verhütung der übertragbaren Krankheiten beizutragen. Das 

bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gibt für uns in 

Bayern die Rahmenhygienepläne aus. Die Hygienepläne werden auf jede 

Kindertagesstätte und ihre Besonderheiten ausgearbeitet. Der Hygieneplan für 

unsere Kita kann auf Wunsch gerne eingesehen werden.     
       

4. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten          

Sind Verdachtsfälle von einem Arzt bestätigt und vom Gesundheitsamt anerkannt 

worden, wird mit der Bekämpfung und Heilung der Krankheit begonnen. Die 

Möglichkeiten der Einrichtungen sind diesbezüglich begrenzt. Wir können nur zur 

Verhinderung der weiteren Verbreitung helfen.  
   

5. Infektionsschutz bei Gemeinschaftseinrichtungen            

§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in 

denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden; dazu gehören 

insbesondere:             

           1. Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte  

           2. die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch  

      erlaubnispflichtige Kindertagespflege                    

           3. Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen     

           4. Heime                             

           5. Ferienlager 
              

§ 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
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Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, 

Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben 

und  Kontakt mit den dort Betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer 

Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren von ihrem 

Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und 

Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 zu belehren. Über die Belehrung ist ein 

Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren 

aufzubewahren ist. Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren entsprechende 

Anwendung               

10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschafts-einrichtungen 

sollen die betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die 

Bedeutung eines vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der 

Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die Prävention 

übertragbarer Krankheiten aufklären. (10a) Bei der Erstaufnahme in eine 

Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten gegenüber dieser 

einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme 

eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach 

den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des 

Kindes erfolgt ist. Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, benachrichtigt die 

Leitung der Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die 

Einrichtung befindet und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene 

Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer 

Beratung laden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.
            

6. Wasser                  

§ 37 Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von 

Wasser zum Schwimmen oder Baden in Becken oder Teichen,         (1) 

Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch  

seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, 

insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. Aus diesem Grund 

wird unser Trinkwasser in der Einrichtung 2x im Jahr durch AGROLAB GROUP 

beprobt.   
        

7. Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln 

§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote gibt es für Personen, die mit 

bestimmten Krankheitserregern belegt sind, diese sind im Infektionsschutzgesetz 

genau benannt.  
             

§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes: alle Einrichtungen haben 

die Aufgabe, ihre Mitarbeiter im Hinblick auf den Umgang mit Infektionskrankheiten 

zu schulen. Im Einzelnen sollte die Belehrung über das Infektionsschutzgesetz 

allgemeine Hygienevorschriften in der Kindertagesstätte sowie konkrete 

Anweisungen Hinblick auf einzelne Krankheiten enthalten. 

(5) Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung 

nach Absatz 4 sind beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die 

 Nachweise nach Satz 1 und, sofern er eine in § 42 Abs. 1 bezeichnete 

Tätigkeit selbst ausübt, die ihn betreffende Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 

an der Betriebsstätte verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde und ihren 

Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Bei Tätigkeiten an wechselnden 

Standorten genügt die Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder einer 

beglaubigten Kopie. 
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4.6 Lebensmittelhygieneverordnungen 

In der Lebensmittelhygieneverordnung werden Vorsichtsmaßnahmen für mitgebrachte 
Speisen aufgeführt. Auch in der Einrichtung selbst unterliegt das Personal wichtigen 
Vorschriften, welche von der Zubereitung bis zur Verkostung eingehalten werden  
müssen.4 

 

5. Rechtsträger 

Die Kindertagesstätte Kunterbunt ist eine kommunale Einrichtung und obliegt dem Träger 

Marktgemeinde Pyrbaum, Markplatz 1, 90602 Pyrbaum (Tel.: 09180/9405-0, 

info@pyrbaum.de), dessen Bürgermeister Herr Michael Langner ist.  

Der Markt Pyrbaum trägt die Gesamtverantwortung für das Kita-Geschehen. 

5.1 Besprechungsstruktur mit dem Träger 

In unregelmäßigen Abständen oder bei aktuellen Anlässen trifft sich die Leitung mit dem 

Träger oder einzelnen Sachbearbeitern des Rathauses um wichtige Themen zu 

besprechen und Lösungen für einzelne Anliegen zu finden. 

Die Zusammenarbeit umfasst z.B.: 

o  das Personalbüro für Einstellungen neuer Mitarbeiter oder Fragen des   

           Arbeitsrechtes usw. 

o das Bauamt für alle Arten von Maßnahmen und Reparaturen rund um die 

 Einrichtung 

o die Kämmerei für die Haushaltsaufstellung und die Kostenübernahme von 

 Fortbildungen 

o den Bauhof für kleine Reparaturen oder Einbauten in der Einrichtung  

 

5.2 Haushaltsaufstellung 

Die Finanzierung der gesamten Einrichtung ist grundsätzlich auf 3 Schultern verteilt: 

20 % Einrichtung, 40 % die jeweilige Kommune und 40 % die Bayerische Staatsregierung. 

Der Markt Pyrbaum hat verschiedene Haushaltsposten im Gesamthaushalt für die Kita 

Kunterbunt angelegt: 

o Einrichtungs- und Spielmaterial 

o Hausinstandhaltung 

o Literatur und Fachzeitschriften 

o Fort- und Weiterbildungen des Personals 

o Bürobedarf und technische Hilfsmittel (PC, Drucker, usw.) 

mailto:info@pyrbaum.de
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Durch Spenden von Vereinen, Firmen und Privatpersonen können zusätzliches 

Spielmaterial oder Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. 

 

5.3 Einstellung neuer Mitarbeiter 

Verlässt eine Kollege/in die Kita Kunterbunt wird die Stelle in der Presse und auf der 

Homepage der Marktgemeinde Pyrbaum öffentlich ausgeschrieben. 

Bei Schaffung neuer Stellen z.B. durch größere Kinderanzahl, Eröffnung einer neuen 

Gruppe, Nichteinhaltung des Anstellungsschlüssels o.ä. erfolgt dies nach dem gleichen 

Prinzip. 

Die Bewerber/innen werden dann in die Einrichtung zu einem Bewerbungsgespräch 

eingeladen. Wir haben hierzu einen Fragenkatalog erstellt.  

Damit beide Seiten einen besseren Eindruck voneinander bekommen, bieten wir einen 

Tag Probearbeiten an. Danach entscheiden wir uns in Absprache mit dem Markt 

Pyrbaum, vertreten durch den Geschäftsführer Hr. Forster, für einen Bewerber/in.  

 

5.4 Hierarchische Struktur 
 

Marktgemeinde Pyrbaum 

 

 

Bürgermeister Hr. Langner 

 

 

Geschäftsführer Hr. Forster 

 

 

Leitung Fr. Illner 

 

 

 

Bärengruppe  Bienchengruppe   Füchsegruppe   Schmetterlinggruppe   Fröschegruppe    
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  Erzieherin       Stellvertretung     Gruppenleitung     Gruppenleitung      Gruppenleitung 

       

 

Kinderpflegerin    Erzieherin          Kinderpflegerin         Erzieherin           Kinderpflegerin 

 

 

Kinderpflegerin Kinderpflegerin     Kinderpflegerin    Kinderpflegerin      SPS-Praktikantin 

 

 

     Kinderpflegerin    Kinderpflegerin 

 

6. Unsere pädagogische Grundhaltung 

Die pädagogische Grundhaltung unseres Teams ist grundsätzlich von vielen 

Schwerpunkten geprägt. Mithilfe von Teamcoachings und regelmäßigem Austausch in 

Teamsitzungen arbeiten wir daran uns dieses Leitbild immer wieder vor Augen zu führen.  

6.1 Personelle Besetzungen 

In der Einrichtung sind derzeit 17 pädagogische Fachkräfte beschäftigt. 

 

Bärengruppe     Bienchengruppe 

Leitung  Vollzeit   Stellvertretung Vollzeit 

Erzieherin  Teilzeit   Erzieherin/Krippenpädagogin   Teilzeit 

Kinderpflegerin Vollzeit   Kinderpflegerin Vollzeit 

Kinderpflegerin Teilzeit   Kinderpflegerin Springer Teilzeit 

 

Füchsegruppe 

Erzieherin  Vollzeit 

Kinderpflegerin Vollzeit 

Kinderpflegerin Teilzeit 

Kinderpflegerin Springer Teilzeit 
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Fröschegruppe     Schmetterlinggruppe 

Erzieherin  Vollzeit   Erzieherin  Teilzeit 

Kinderpflegerin/Krippenpädagogin Vollzeit Kinderpflegerin Teilzeit 

Erzieherin/Krippenpädagogin Teilzeit Assistenzkraft Teilzeit 

 

Das Fachpersonal arbeitet 30/35/39 Std. am Kind und hat 2-3 Std. Vorbereitungszeit.  

Die Leitung hat 3 Bürotage.  

Die Leitung hat wie jede andere Mitarbeiterin in der Kita eine ausführliche 

Stellenbeschreibung, in der die einzelnen Aufgaben, Rechte und Pflichten gegenüber 

dem Träger, dem Team, der eigenen Gruppe und den Eltern genau festgehalten sind. Sie 

fungiert als Bindeglied zwischen dem Träger und dem Team, aber auch zum Elternbeirat 

und den Eltern. 

Die Leitung ist verantwortlich für 

o die Planung und Durchführung der pädagogischen Bildungs- und Erziehungsarbeit 

o für die Mitarbeiterführung 

o die Betriebsführung 

o die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  

o die Öffentlichkeitsarbeit  

Durch spezielle Fortbildungen für Leitungen werden diese Bereiche immer wieder 

weiterentwickelt. 

Bei Interesse kann die Stellenbeschreibung gerne eingesehen werden. Sie ist Teil der 

Qualitätssicherung.     

Als Ersthelfer am Kind ist aus jeder Gruppe ein Mitglied ausgebildet. Diese Ausbildung 

wird alle 2 Jahre aufgefrischt. Ein Mitglied aus dem Team verfügt zudem über einen 

allgemeinen Erste-Hilfe-Kurs, der ebenfalls alle 2 Jahre aufgefrischt wird. 

Als Sicherheitsbeauftragte ist die Leitung Monika Illner berufen worden. Sie hat dazu eine 

Ausbildung bei der Gemeinde Unfallversicherung absolviert.    

Unser Brandschutzbeauftragte ist Christian Lösch vom Bauhof. 

Für unsere Küchen haben wir eine Küchenfee mit 10 Std. 

Für kleinere Reparaturen steht uns ein Hausmeister zur Verfügung.  

Die beiden Raumpflegerinnen arbeiten täglich 4 Std. in der Einrichtung. 

Außerdem bietet die Kindertagesstätte Schülern der Fachakademien für Sozialpädagogik, 

der Berufsfachschulen für Kinderpflege, der Fachoberschulen und der Hauptschulen die 

Möglichkeit ein Praktikum zu absolvieren.  

Mit den Fachakademien für Sozialpädagogik arbeiten wir zusammen. Schüler/innen 

können wir über das SPS1 und SPS2 schulbegleitende Praktika anbieten. Auch während 

der Studienzeit können Praktika in unserer Einrichtung abgeleistet werden.  
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6.2 Personalstruktur 
 

Unsere Personalstruktur ist durch die Struktur der Einrichtung (siehe Punkt 5.5.) 

gegliedert. Unsere Dienstpläne werden mit der Leitung vorbereitet, dem Träger vorgelegt 

und mit diesem abgestimmt. Neben den Dienstplänen gibt es für jede Stelle eine 

Stellenbeschreibung, in der genau die jeweiligen Aufgaben schriftlich fixiert sind.  

Jedes Mitglied des Teams hat die Möglichkeit an Fortbildungen, an Besuchen von Messen 

und internen Fortbildungen teilzunehmen. Der Träger hat für die Fortbildungen 5 Tage pro 

Jahr genehmigt. Die Themen dürfen von jedem Mitglied des Teams selbst bestimmt 

werden. 

An öffentlichen Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Pfarrfest oder 

Gottesdienstgestaltungen nehmen wir mit dem Team geschlossen oder mit 

Einzelpersonen teil und wollen unsere Kindertagesstätte dadurch nach außen vertreten. 

 

6.3 Teamselbstverständnis 

o Wir hören zu und lassen den anderen ausreden    

o Kritik äußern wir sachlich 

o Offenheit, Ehrlichkeit 

o Den anderen so annehmen wie er ist 

o Team als Gemeinschaft             

o Stärken und Schwächen des anderen respektieren 

 

6.4 Mitarbeitergespräche       

Mitarbeitergespräche werden im Jahr einmal durchgeführt. Von der Leitung werden 

Termine und Unterlagen ausgegeben. 

Wir sehen die Gespräche als Chance unsere Arbeit zu verbessern und ein gutes 

Miteinander mit Kindern, Eltern und Team zu leben. In den Gesprächen wird die Arbeit 

jedes einzelnen reflektiert um mit Lob, Anerkennung und Kritik die Arbeit in seiner 

Gesamtheit zu verbessern. 

  

6.5 Teamarbeit 

Planungstage 

Jährlich sind zwei feste Schließtage für Planungsarbeiten des Teams vorgesehen. An 

diesen beiden Tagen plant und organisiert das Team den Jahreskreis, die Schließ- und 

Ferienzeiten oder bildet sich über Referenten bei Teamfortbildungen weiter. 
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Teamsitzungen 

Alle zwei Wochen finden unsere Teamsitzungen statt. In diesen plant und organisiert das 

Team anstehende Feste und Veranstaltungen, es finden Fall- und Themen-

besprechungen der Teammitglieder statt. Diese betreffen im Wechsel das gesamte Team 

bzw. Kindergarten und Krippe. 

 

Betriebsausflug 

Einmal jährlich findet unser gemeindlicher Betriebsausflug statt. Die Kita ist an diesem 

Tag geschlossen. Zusammen mit allen Gemeindemitarbeitern verbringen wir den Tag 

gemeinsam zur Teambildung und ïstärkung. 

 

7. Räumliche Ausstattung 

7.1. Allgemeine Ausstattung 

Für alle Gruppen der Kindertagesstätte gibt es einen gemeinsamen Turn- und 

Bewegungsraum. Dieser ist mit vielerlei Gerätschaften und Turnmaterialien 

ausgestattet. 

Neben den allgemeinen Gruppen-, Toiletten- und Intensivräumen jeder Gruppe gibt es 

noch Schlafräume, ein Büro, drei Küchen, ein großes Personalzimmer, einen 

Funktionsraum, zwei Personal- und Gästetoiletten, eine Putzkammer und verschiedene 

Material- und Abstellkammern.  

Für die Kinder steht eine Reihe an ausgelagerten Spielecken zur Verfügung, welche die 

Eingangshalle, sowie den Krippeneingangsbereich betreffen. Für die Zeit während der 

Eingewöhnung der Krippenkinder haben wir ein Sofa in der Eingangshalle für die Eltern 

bereitgestellt. In einem separaten Raum bewahren wir die Kinderwägen auf.   

Einige Einblicke unseres Hauses können Sie auf unserer Homepage erlangen. Hier sind 

unter der Rubrik āAllgemeines ï Rundgangó Fotos hinterlegt. 

7.2 Bärengruppe 

Vor dem Gruppenraum der Bärengruppe befindet sich die Garderobe der Kinder. Dort 

hat jedes Kind seinen eigenen Garderobenplatz. Neben der Garderobe schließt das 

Badezimmer der Bärengruppe an. Der Gruppenraum der Bärengruppe lädt die Kinder in 

den verschiedenen Spielecken und Bereichen zum Spiel ein, ebenso stehen den 

Kindern Tische, Stühle und Spielteppiche zur Beschäftigung mit verschiedenem 

Spielmaterial bereit. Immer wieder werden die Spielecken und -materialien umgestaltet 

und umgeräumt ï je nach aktuellen Bedürfnissen der Kinder. An den Gruppenraum 

schließt die gruppeninterne Abstellkammer und der Intensivraum an. Der Intensivraum 

wird als Malzimmer oder zusätzlich für pädagogische Kleingruppenarbeit bzw. für die 

Vorschulerziehung genutzt. Die separate Küche und das Esszimmer der Bärengruppe 

befinden sich im hinteren Teil in der Nähe des Büros. 
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7.1.2 Füchsegruppe 

Nach der Bärengruppe folgt die Füchsegruppe. Auch dort befindet sich der 

Garderobenbereich der Kinder vor dem Gruppenraum. An diesen grenzt das Badezimmer 

der Füchsegruppe. Der Gruppenraum ist ähnlich wie dem der Bärengruppe aufgebaut. 

Viele verschiedene Spielecken und ïbereiche, Tische, Stühle und Spielteppiche laden 

zum Spiel mit unterschiedlichen Materialien für die Kinder ein. Je nach Interesse und 

aktuellem Bedürfnis werden auch hier Spielecken und ïmaterial an die Kinder und deren 

Entwicklungsstand angepasst. Der angrenzende Intensivraum wird als Malzimmer oder 

zusätzlich für Kleingruppenarbeit und Vorschulerziehung genutzt. Auch die Füchsegruppe 

besitzt einen angrenzenden Abstellraum, der vom Gruppenraum abgeht. Die separate 

Küche befindet sich im hinteren Bereich neben dem Bienchengruppenraum. 
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7.3 Bienchengruppe 

Als letztes folgt die Bienchengruppe am hinteren Ende des Ganges. In diesem Bereich 

betritt man als erstes den Garderobenbereich der Bienchengruppe. Vom 

Garderobenbereich gehen die separate Küche für die Füchse- und Bienchenkinder ab 

und der Gruppenraum der Bienchengruppe. Auch die Bienchengruppe bietet den Kindern 

mit ihren vielen Spielecken, Tischen, Stühlen und Spielteppichen viele Möglichkeiten zur 

Beschäftigung mit unterschiedlichen Materialien. Diese werden stetig den Bedürfnissen 

und Interessen der Kinder angepasst. Vom Gruppenraum gehen die Abstellkammer, das 

Badezimmer und der Intensivraum ab. Der Intensivraum wird als Malzimmer, aber auch 

für pädagogische Kleingruppenarbeit und Vorschulerziehung genutzt. Die Bienchenkinder 

gehen mittags zum Ausruhen. Der Schlafraum hierfür befindet sich über der 

Fröschegruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Gartenanlage des Kindergartens 

Die Gartenanlage ist durch einen Zaun abgegrenzt, der teilweise mit Büschen und 

Sträuchern bewachsen ist. Durch die Gruppenräume und die Eingangshalle gelangt man 

in unsere große Gartenanlage. Der Garten schließt sich südlich an die Gruppenräume an. 

Den Kindern steht eine große Gartenfläche mit verschiedenen Spielgeräten zur 

Verfügung. Es gibt zwei Wippen, eine Hängematte, eine Vogelnestschaukel, eine 

Rutsche, unterschiedliche Klettergeräte, ein Bodentrampolin und einen Sandkasten mit 

Matschanlage und großer Spielburg. Die restliche Wiesenfläche kann für Lauf- und 

Ballspiele genutzt werden und der gepflasterte Weg für das Fahren mit Fahrzeugen. 

Für die Krippenkinder wurde ein Gartenbereich mit Zaunelementen abgetrennt, den man 

allerdings jederzeit öffnen kann. 
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7.5 Schmetterlinggruppe  

Vor dem Gruppenzimmer der Schmetterlinge befindet sich die Garderobe der Kinder. Hier 

hat jedes Kind seinen eigenen Platz und die Möglichkeit der Aufbewahrung.  

Der Gruppenraum ist sehr groß und lädt die Kinder in den verschiedenen Spielecken und 

Bereichen zum Spiel ein. Es befindet sich auch eine Spielebene im Zimmer, welche zum  

Rutschen und Treppensteigen einlädt. Darunter ergibt sich eine kleine kuschelige Höhle, 

welche zum Zurückziehen genutzt werden kann. In den offenen Regalen finden die Kinder 

immer genügend Spielsachen, die selbstständig ausgeräumt werden dürfen. Zudem gibt 

es eine Kuschelecke, die mit vielen Kissen und Decken ausgestattet ist. Hier befinden 

sich einige Bilderbücher, welche sich die Kinder ansehen und gemeinsam vorgelesen 

werden kann. Immer wieder werden die Ecken des Gruppenzimmers umgestaltet und 

umgeräumt - je nach den Bedürfnissen der Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


